Leistungen fiir Bildung und Teilhabe bei Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen Bewilligung

Bildung und Teilhabe: Erstantrag auf Leistungen
Online-Service

Bildung und Teilhabe: Weiterbewilligung von Leistungen
Online-Service

|:|Ansprechpartner/in

Soziales und wirtschaftliche Hilfen - Bildung und Teilhabe - Fachdienst 57
Konigsberger Strafse 10

29439 Liichow (Wendland) Angaben zur Barrierefreiheit:
Telefon: 05841 120-220 barrierefrei

E-Mail: bildung-teilhabe@luechow-dannenberg.de Aufzug vorhanden: ja

Allgemeine Informationen

Die Leistungen fiir Bildung und Teilhabe wurden eingefiihrt, um Kindern und Jugendlichen
aus finanziell schwachen Familien die Moglichkeit zu geben, Lern- und Freizeitangebote in
Anspruch nehmen zu kdnnen und ihnen so bessere Bildungs- und Entwicklungschancen zu
eroffnen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

1. Ausfliige und mehrtigige Klassenfahrten

Die Kosten fiir eintdgige Ausfliige und mehrtdgige Fahrten in Schulen und
Kindertageseinrichtungen werden bei Vorliegen aller Voraussetzungen in tatsdchlicher Hohe
mit Ausnahme des Taschengeldes iibernommen.

2. Personlicher Schulbedarf

Schiilerinnen und Schiiler erhalten fiir die Schulausstattung (z.B. fiir Schulranzen, Sportzeug
und Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien) eine Pauschale in Héhe von 195 Euro im
Kalenderjahr 2025:

o fiir das 1. Schulhalbjahr 130 Euro
e fiir das 2. Schulhalbjahr 65 Euro

Seit dem Jahr 2021 wird der personliche Schulbedarf jahrlich mit dem gleichen Prozentwert
wie der Regelbedarf angepasst.

3. Schulbeforderung

Die Kosten fiir die Schiilerbeférderung zur nichstgelegenen Schule konnen kostenfrei unter
bestimmten Voraussetzungen iibernommen werden. Voraussetzung ist, dass die Beférderung
zur ndchsten Schule notwendig ist und die Kosten nicht von anderer Seite {ibernommen
werden.
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4. Lernforderung

Lernférderung erhalten Schiilerinnen und Schiiler, soweit diese schulische Angebote erginzt,
geeignet und zusatzlich erforderlich ist, um die wesentlichen Lernziele zu erreichen. Als
Nachweis ist eine Bestitigung der Lehrerin oder des Lehrers notwendig.

5. Mehraufwendung fiir Mittagessen

Es werden fiir jedes leistungsberechtigte Kind die Aufwendungen fiir die gemeinschaftliche
Mittagsverpflegung in der Schule, in der Kindertageseinrichtung oder in der
Kindertagespflege gezahlt.

6. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Bezuschusst werden Unternehmungen, die eine Freizeitgestaltung von Kindern und
Jugendlichen in der Gemeinschaft fordern - Vereinsmitgliedschaften, Schwimmkurse,
Freizeiten, Musikunterricht und vieles mehr. Pro Person stehen dafiir aktuell monatlich 15
Euro zur Verfligung, die auch auf verschiedene Angebote aufgeteilt oder fiir eine groBBere
Aktivitdt angespart werden konnen.

Verfahrensablauf

Die Antragstellung fiir BuT kann formlos erfolgen.

An wen muss ich mich wenden?

Die Zustandigkeit liegt beim Landkreis oder der kreisfreien Stadkt.

Bei einer Hilfebediirftigkeit nach dem SGB Il wenden Sie sich fiir die Beratung und
Anstragstellung an Thr Jobcenter vor Ort.

Dienststellen/Jobcenter der Arbeitsagentur finden

Voraussetzungen

Anspruchsberechtigt sind junge Menschen, wenn sie, beziechungsweise ihre Familien, eine der
folgenden Leistungen beziehen:

o Biirgergeld (SGB II)

e Wohngeld und Kinderzuschlag (§ 6b BKGG)

e Sozialhilfe (SGB XII — Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung)
e Asylbewerberleistungen (§§ 2 oder 3 AsylbLG)

o Familien mit geringem Einkommen

Wer keine der genannten Leistungen erhélt, die Kosten fiir Bildung und Teilhabe aber nicht
selbst decken kann, hat die Moglichkeit, seinen individuellen Anspruch auf Bildungs- und
Teilhabeleistungen priifen zu lassen. Der Leistungsanspruch gilt fiir Kinder und junge
Menschen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Leistungen zur Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
bezuschusst.

Welche Unterlagen werden benotigt?

Es werden ggf. Unterlagen bendtigt. Wenden Sie sich bitte an die zustdndige Stelle.


https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen

Welche Gebiihren fallen an?

Es fallen keine Gebiihren an.

Welche Fristen muss ich beachten?

Anspriiche auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem
Bundeskindergeldgesetz (fiir Familien mit Kinderzuschlag oder Wohngeld) verjdhren 12
Monate nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie entstanden sind.

Rechtsgrundlage

o §19 Abs. 21.V.m. § 28 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)

o §§34a Abs. 1 und 34 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Zwolftes Buch (SGB XII)

¢ § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 1.V.m. § 28 Abs. 2 bis 7 Sozialgesetzbuch -
Zweites Buch (SGB II)

Antriige / Formulare

Die entsprechenden Formulare erhalten Sie bei der fiir Sie zustédndigen Stelle.

Was sollte ich noch wissen?

Auch Schulen und Kindertagesstétten sollten sich mit den zustidndigen Stellen in Verbindung
setzen, wenn sie beim Bildungspaket mitmachen wollen.

Lehrer und Erzieher spielen beim Bildungs- und Teilhabepaket eine wichtige Rolle: Sie
kennen die Stirken und Schwichen der Schiilerinnen und Schiiler besonders gut und kénnen
den Eltern Tipps geben, welche Angebote fiir das einzelne Kind sinnvoll sind.

Insbesondere bei der Nachhilfe sind die Schulen gefragt: Erst wenn sie bestdtigen, dass eine
Schiilerin oder ein Schiiler das Lernziel nicht erreicht, konnen Eltern Nachhilfe aus dem
Bildungspaket beantragen.


https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/index.html

	Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Bewilligung
	Ansprechpartner/in
	Allgemeine Informationen
	Verfahrensablauf
	An wen muss ich mich wenden?
	Voraussetzungen
	Welche Unterlagen werden benötigt?
	Welche Gebühren fallen an?
	Welche Fristen muss ich beachten?
	Rechtsgrundlage
	Anträge / Formulare
	Was sollte ich noch wissen?


